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Für Klärschlamm zur landwirtschaftl. Verwertung gilt:
• Keine Ausbringung von Klärschlamm in Zone III von 

Wasserschutzgebieten.
• Zusätzliche Parameter für die Klärschlammuntersuchung.
• Höhere Untersuchungshäufigkeiten auf Organische Schadstoffe
• Neue Klärschlamm-Grenzwerte für Zink, AOX und PCB.
• Verbot der bodenbezogenen Verwertung von Klärschlämmen aus 

Abwässern aus der industriellen Kartoffelverarbeitung.
• Zusätzliche Parameter bei der Bodenuntersuchung (BaP, PCB).
• Einschränkung der Feldrandlagerung auf max. 1 Woche.
• Für die Verwertung im Landschaftsbau gelten ab sofort die gleichen 

Regelungen wie für die landwirtschaftliche Verwertung 
(einheitlicher Begriff: Bodenbezogene Verwertung).
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Wesentliche Eckpunkte der neuen Klärschlammverordnung:
• Mit der Beendigung der Verwertung wird für nicht 

landwirtschaftlich verwertete Schlämme ab 2029/2032 eine Pflicht 
zum P-Recycling verbindlich.

• Der Klärschlamm muss dann unmittelbar einer 
Phosphorrückgewinnung oder einer thermischen Vorbehandlung 
zugeführt werden.

• Eine Mitverbrennung ist nur noch in Ausnahmefällen bei sehr 
aschearmer Kohle möglich. Es verbleibt dann in erster Linie die 
Monoverbrennung.

• Nach der thermischen Vorbehandlung muss die Asche einer 
Rückgewinnung oder stofflichen Verwertung unterzogen werden, 
wobei eine Langzeitlagerung der Asche möglich ist.

• Die entsprechenden Verbrennungskapazitäten müssen geschaffen 
werden und das P-Recycling muss umgesetzt werden
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Daraus ergibt sich eine deutliche Verteuerung 
der Klärschlammverwertung und Entsorgung.
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Aus Rosendahl und Billerbeck fallen jährlich 
folgende Mengen Klärschlamm an:

• Billerbeck: 170 t TS 

• Osterwick: 110 t TS

• Holtwick:   135 t TS

• Gesamt:     425 t TS
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Zur Sicherstellung einer dauerhaften 
Klärschlammentsorgung mit stabilen Entsorgungspreisen 

soll eine gemeinsame Klärschlammentsorgung beider 
Kommunen angestrebt werden.  Diese soll folgende 

Eckpunkte erfüllen:
• CO-2 Reduzierung der Prozesse
• Kostenstabilität
• Entsorgungssicherheit
• Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
• Nutzung vorhandener Ressourcen
• Größere Unabhängigkeit von Marktentwicklungen
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Lagerkapazitäten für Schlämme

Faulraumkapazitäten für kommunale 
Schlämme
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Modernes BHKW 50 KVA el.; rd. 100 KW therm.

Heizung mit 170 kW therm.
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Notwendig zur gemeinsamen Entwässerung und Trocknung des anfallenden Klärschlamm sind 

folgende Anlagen bzw. Ertüchtigungen: 

 Erneuerung der Isolierung des Faulturms 

 Errichtung eines Gasspeicher (250 m3) 

 Optimierung des Schlammfördersystems zwischen Schlammspeicher I, II und dem Faulturm 

inkl. Annahmestation für die Klärschlämme Rosendahl 

 Errichtung einer Maschinenhalle  

 Entwässerungsmaschine (Schneckenpresse) 

 Wärmeübergabestation für die Kombination vom BHKW und der Heizungsanlage 

 Klärschlammtrockner (Hybrid) 

 Umbau des Trübwasserspeichers (SBR für die Prozessabwässer) 
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Eigene Flächen für Trocknungsanlage neben Silos
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Investitionskostenschätzung für die Maßnahmen zur Umsetzung einer gemeinsamen

Klärschlammbehandlung auf der Kläranlage Billerbeck:

ANLAGENTEIL BAUTECHNIK
MASCH.-E-

TECHNIK
Summe:

Erneuerung der Isolierung 

des

Faulturms

35.000,00 €      -  €                  35.000,00 €      

Errichtung eines 

Gasspeicher (250 m3)

inkl. Gasfackel

25.000,00 €      250.000,00 €     275.000,00 €    

Optimierung des 

Schlammfördersystems 

zwischen Schlammspeicher 

I, II und dem Faulturm inkl. 

Annahmestation für die 

Klärschlamme Rosendahl

7.500,00 €        17.500,00 €       25.000,00 €      

Errichtung einer 

Maschinenhalle/Solartrock

nungsanlage

L x B : 15 x 76 m

389.146,00 €    192.539,00 €     581.685,00 €    

Entwässerungsmaschine

(Schneckenpresse)

64.548,00 €      203.250,00 €     267.798,00 €    

Wärmeübergabestation für 

die Kombination vom 

BHKW und der 

Heizungsanlage

5.000,00 €        15.000,00 €       20.000,00 €      

Schlammaustrag, 

Trockensilo

-  €                 185.695,00 €     185.695,00 €    

Umbau des 

Trübwasserspeichers (SBR

für die Prozessabwässer)

-  €                 135.000,00 €     135.000,00 €    

Anschluss- und 

verbindende

Rohrleitungen

7.500,00 €        15.000,00 €       22.500,00 €      

Anbindung an das PLS; ELT -  €                 85.952,00 €       85.952,00 €      

Emissionsmindernde 

Maßnahmen

5.000,00 €        30.000,00 €       35.000,00 €      

Gesamt, netto 538.694,00 €    1.129.936,00 €  1.668.630,00 € 

Gesamt, Brutto 641.045,86 €    1.344.623,84 €  1.985.669,70 € 

Zins u. Afa: 124.447,23 €

Betriebskosten: 109.800,00 €     

Verwertung, Transport: 18.876,00 €      

Gesamt: 253.123,23 €

Das entspricht Kosten von
rd. 600,- € pro t TS Klärschlamm
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Zur Zeit liegen die Kosten zur Entsorgung des
Klärschlamm bei:

• Billerbeck: gem. aktuellem Vertrag für 2019 
120.000,- €/a oder 705 €/ t TS bei 170 t TS / a

• Rosendahl: 113.468 € für 5.118 m³ (3,5 % TS) 
zum Lippeverband in 2017, entspricht rd.633 
€/ t TS bei insg. rd. 245 t TS/ a
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Die gemeinsame Klärschlammbehandlung ist:

• Kostenneutral 

• Unabhängig, weil selbst betrieben

• Resourcenschonend und führt zur 
Reduzierung der CO2 Belastung

• Ein positives Beispiel für eine 
gemeindeübergreifende Kooperation
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Mit dem in dieser Richtlinie geregelten Förderprogramm sollen Anreize für Kommunen 
geschaffen werden, neue für interkommunale Zusammenarbeit geeignete 
Aufgabenbereiche zu identifizieren und sie der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung 
zu öffnen.
Gegenstand der Förderung durch Zuwendungen nach dieser Richtlinie ist die Anbahnung, 
Vorbereitung und Einrichtung von neuen Kooperationen interkommunaler 
Zusammenarbeit, zu denen sich nordrhein-westfälische Gemeinden und/oder 
Gemeindeverbände freiwillig zusammenschließen (Kooperationsprojekt).

Für jedes förderfähige Kooperationsprojekt mit zwei nordrhein-westfälischen Beteiligten 
wird eine Zuwendung in Höhe von 175 000 Euro gewährt. (max. 80% der Kosten). 
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Der Betriebsausschuß der Stadt Billerbeck am 24. Mai 2022 hat beschlossen:
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Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.
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